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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 195-2021 

  
 

   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 

Einreicher: Oberbürgermeister 
Verantwortlich für die Umsetzung: SB Hoch-/Tiefbau 
Budget/Produkt: 42/ 54.50.01 

 
 
 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Beratung der Ortsbürgermeister 02.11.2021    

Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 
Bürgeranfragen 

30.11.2021    

Haupt- und Finanzausschuss 02.12.2021    

Stadtrat 08.12.2021    

    
 
 

Beschlussgegenstand: 
3. Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung 
 

Antragsinhalt: 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die 3. Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Bitterfeld-Wolfen gemäß Anlage. 
 
 
  
 

Begründung: 
Mit Beschluss 111-2021 vom 21.07.2021 hat der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschlossen, die 
Übertragung der Reinigungsverpflichtung auf den Straßen für den Ortsteil Bobbau mit Wirkung zum 
01.01.2022 zu ändern. Ab diesem Zeitpunkt sollen alle Straßen im Ortsteil Bobbau, welche der maschinellen 
Straßenreinigung zugänglich sind, einmal wöchentlich gereinigt werden. 
Somit wurde das Straßenverzeichnis angepasst. 
Weiterhin wurden in der Vergangenheit aufgetretene Probleme hinsichtlich der Reinigungspflichten der 
Anlieger korrigiert und in das Straßenverzeichnis eingearbeitet (Auflistung der Änderungen).  
  
 

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt KAG LSA) 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) 
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Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer-Jahr)? 49-2012, 168-2013, 073-2018, 111-2021  

 

Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer-Jahr)? 

 
Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 
 
 
Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:       

a) Untersachkonten: 52421.40000 

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig:       

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben: ca. 16.200,00 € jährlich 

  
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin/des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 195-2021 
 

Anlagen: 
3. Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Straßenverzeichnis zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Auflistung der Änderungen im Straßenverzeichnis  
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